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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. FEURSTEIN, KRAFT und Kollegen, 
betreffend Erhebungen gegen Udo PROKSCHo 

Zu Zahl 1924/J - NR/1986 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Zu der von den Abgeordneten Dro FEUERSTEIN» KRAFT 

und Kollegen an mich gerichteten Anfrage, Zahl 1924/J-NR/1986, 

betreffend Erhebungen gegen Udo PROKSCH, beehre ich mich mit­

zuteilen: 

Zur Frage 1 a: 

Zur Frage 1 b: 

Die österreichischen Sicherheitsbehörden 

waren zu keiner Zeit mit Ermittlungen be­

treffend illegaler Waffengeschäfte des 

Udo PROKSCH mit der Tschechoslowakei befaßto 

Als im September 1979 GerUchte laut wurden, 

daß Uber den Frachtenbahnhof Heiligenstadt 

in Eisenbahnwaggons illegal Waffen verschoben 

wUrden - allerdings ohne nähere Hinweise auf 

Herkunfts- oder Ziel land - und Udo PROKSCH 

damit im zusammenhang stUnde, fUhrten Beamte 

der Bundespolizeidirektion Wien und der Zoll­

fahndung Wien auf sämtlichen Frachtenbahnhöfen 

Wiens Erhebungen durch, die völlig ergebnislos 

verliefen" 

Es gab bisher nicht den geringsten Hinweis 

dafUr, daß Udo PROKSCH in das Verschwinden von 

tlenschen, insbesondere in die "EntfUhrung" 

eines polnischen Ehepaares verwickelt waro 

Folglich fUhrten die österreichischen Sicher-
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heitsbehörden auch nie derartige Unter­

suchungen durcho 

In diesem Zusammenhang möchte ich fest­

stellen v daß nach dem derzeitigen Erkenntnis­

stand das polnische Ehepaar Piotr und Anna BRÜST 

anfangs Juli 1979 freiwillig nach Polen zurück­

kehrte und keinesfalls entführt wurde. Anders­

lautende Berichte in den Medien beruhten auf 

Spekulationen und waren durch nichts begründet. 

Das Ergebnis der von der Bundespolizeidirektion 

Wien seinerzeit geführten Ermittlungen gegen 

die Eheleute BRÜST wegen Verdachtes des geheimen 

Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs 

gemäß § 256 StGB wurde am 20 September 1982 der 

Staatsanwaltschaft Wien zur Zahl 15 st 4101/79 

zur strafrechtlichen Beurteilung übermittelt, das 

Verfahren jedoch am 300 Dezember 1982 gemäß 

§ 412 StPO abgebrocheno 

Zur Frage 1 c: Da es zu keiner zeit konkrete Anhaltspunkte 

für eine Spionagetätigkeit von Udo PROKSCH 

gab~ sahen sich die Sicherheitsbehörden bisher 

nicht veranlaßt 7 gegen ihn Erhebungen wegen Ver­

dachtes der Spionage zu führeno 

Zu den Fragen 2 bis 4: 

Diesbezüglich darf ich auf meine obige 

Antwort verweiseno 

7, April 1986 
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